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Unterhaltsvorschuss eine Leistung für Alleinerziehende 

Ab dem 01.07.2017 ändert sich das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Die bisherige Altersgrenze 

12.Geburtstag und die Bezugsdauer von längstens 72 Monaten entfallen. 
 
Wenn Sie folgende Voraussetzungen erfüllen, kann es sein, dass Ihr Kind (wieder) einen Anspruch 
auf Unterhaltsvorschuss hat: 
 
Sie sind ledig, verwitwet, geschieden oder leben von Ihrem Ehegatten dauerhaft getrennt  
und der vom Kind getrenntlebende Elternteil zahlt keinen Unterhalt oder weniger als monatlich 
 

150,00 €    0 – 5 Jahre 201,00 €   6 – 11 Jahre 268,00   € 12 – 17 Jahre 
 
 
und zusätzliche Voraussetzungen bei Kindern zwischen 12 und 18 Jahren 
 Kind bezieht keine SGB II-Leistungen oder 

 Kind kann durch Gewährung von Unterhaltsvorschuss die SGB II-Leistungen vermeiden oder 

 der betreuenden Elternteil bezieht zwar SGB II-Leistungen und hat gleichzeitig ein Bruttoein-
kommen von mindestens 600 €. 

 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die zuständige Unterhaltsvorschusskasse. 

E-Mail: unterhaltsvorschusskasse@mannheim.de 

Homepage: www.mannheim.de  
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